
piratenpartei
Statutenänderungsantrag betrifft Art. 9ter Geschäftsleitung

Antragskommission Beschluss vom 9. Juni 2012, Inkrafttreten 10. Juni 2012

Stefan Thöni stellt im Namen der Antragskommission den Antrag auf Annahme folgender Statuten-
änderung.

Begründung

Auf die Publikation der Protokolle, Statuten und Ordnungen soll nicht unbeschränkt gewartet wer-
den müssen, viele Dinge hängen am Protokoll der PV.

Antrag

Es wird beantragt die Statuten wie folgt zu ändern.

Alt

Art. 9ter Geschäftsleitung

1-3 [...]

4 Der Aktuar ist verantwortlich für die Erstellung, PUblikation und Archivierung der
Protokolle der Piratenversammlung, der Statuten und der Ordnungen innert 4 Wo-
chen. Er ist zudem Verantwortlich für die Erstellung, Publikation und Archivierung
sämtlicher Protokolle und Reglemente des Vorstandes und seiner Organe, der Ver-
träge sowie der Weisungen und führt den Schriftverkehr mit Dritten.

5-11 [...]

Neu

Art. 9ter Geschäftsleitung

1-3 [...]
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4 Der Aktuar ist verantwortlich für die Erstellung, PUblikation und Archivierung der
Protokolle der Piratenversammlung, der Statuten und der Ordnungen innert 4 Wo-
chen. Er ist zudem Verantwortlich für die Erstellung, Publikation und Archivierung
sämtlicher Protokolle und Reglemente des Vorstandes und seiner Organe, der Ver-
träge sowie der Weisungen und führt den Schriftverkehr mit Dritten.

5-11 [...]

Übergangsbestimmungen

Art. A Inkrafttreten

1 Die Änderung tritt am Tage nach der beschliessenden PV in Kraft.
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